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 Veröffentlicht am 26.01.1999

Index

23/01 Konkursordnung

24/01 Strafgesetzbuch

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

KO §30;

StGB §159;

Rechtssatz

Aus den Bestimmungen des § 30 KO und des § 159 StGB ist nicht zu erkennen, inwiefern daraus für den zur Haftung

Herangezogenen ein Entschuldigungsgrund betre<end seine Verp=ichtung zur zumindest anteiligen Befriedigung des

Abgabengläubigers abgeleitet werden kann.
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